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ZUJI VlHlllXLTIIIS vn11 Jl"RIISC.ll UIID TJRR IJI lllllDUJSJruS AJI lll<lSFJBT. 

nm, JIAIITI8JlllT 1 

Birgit Lan,;ier Wien 

Einflför,and" und hl'rmPneutischia Femerkunp;en 

Di" )l„TIUsmrti p;<>hört zur umfRnp;re,ichen h1 nduistischen dbar:ma­

Litera+nr. Der ZPn+r„l,a hinduistische Begriff dllan11al wird 1m 

D<>utsche,n mit Rep;riffen wie "R,ach+, Pflicht, Gesetz, Sitte, 

Tup;end 1 E-tgPn1'!1rt" 1,J1enerRep;eht1n. 2 Dhz,.rJM ist "der llRlt11 , 11dr11s 

die DOT?IV!ti VF! Grund 1'1p;e Wirklichkeit 

11mcar.brPiht zup;leich d"s dieser Wirklichkeit entsprechPnde 

Verh,ilte,n. Die indisch" dhanW;1-Literatur versteht sich nicht 

nur "ls G<asetzeslehre bzw. Sittenkodex, SOTidPrn will e1nen 

Verhaltens=ßst"h 

Ordmrnp: p;rllndet. •1 
1 iefern, d"r 

"Religiöses 

untrennr.Rr verbundP.n 

RUf 

und 

einer tlhernatllrl ichPn 

weltliches "Recht s1Tid 

l1r1n11�mrt f "ls ber1.lhmtestes der s□gen1"1nnten 

"Gesetzbllch<ar" und besitzt in dPn H!ndlichen GebiPten lndJ„ns 

bis h<>ute ein<a "nerk„nnte A11torttMt. 4 Als Entstehungszeit wird

meistPns der "R"hmen 2. Jhdt. v. Chr. bis 2. Jhdt. (oder 1. 

Jhdt.) n. Chr. �np;ep;ehen. 

lMngen dharmi,-Tradition, 1'1S deren 

Schri f+.an, 

den V,ad„ 

die Uherl ieferunp; und d1" 

Praxis kennen, die 

"S<alhstzufri,adenheit" p;enannt werden.5 

Die dharrna-Texti, sind historisch 

Quellen dl" v„dischen 

der 

Sitte" 

GutPn 

p;ewachsen. 

dP.rer 1 

und 

die 

d1e 

Sie lassen 

tPilwelse UbPr„rbelt11np;en und ATipassungen Rn d1e jewe111p;P 

Cep;Pnw„rt erkennen, d" llltere und jllnp;ere Vorstellunp;en oft 

unvermittelt nebeneinander stehen. In dies,am Zusarnmenh„ng 

stellt sieb die Frage nach der Beziehung zwischen den 

norm,,tiven Vorstellungen und dem tatsächlichen VerhRlten dPs 

MPnscben. Obwohl diP dhacm-Literatur in erster Lln1,a den 

i=:t„ndpunkt und d"s Interesse der Rr„hm,, nen d"r 1 egt, ist he i 

vielen Ansch„uungen wohl von ein�r p;ewissen Wechselwirkun� 

zwischeTI br�n�nischer 

Lebenswirklichkeit auszugehen. 

Theorie und 

Die T1'tsach", rl,i ß 

lndischPr 

einzeln<' 

M"pltel der dharrna-Literatur in die volkstUml ichen Epen und 



Purä
,;i

as aufgenamm,an wurden, l.!lllt 1'Uf die graße Verbr,aitung der 

in ibn,an vertret,anen Auffassungen scbli,aß,an.6 Nach KANE7 

sapi,ageln die dhal"ma-Tsxt,a den Glauben und di,a Pr„ktik,an d,ar 

Menschen und b,aeinflußten ihr,ars,aits Schriftst,aller und 

ge wl:l hn 1 ich,a L,aut,a. 1 nwi" weit 

widerspiegsln 

die n□rmBtivsn Varstellungsn 

Leb,ansrealit.!lt 

VE!rhlllten�muster wirksam waren, 

□der 

Hißt sieb 

als 

nicht 

pr.!lgende 

gen,ar,all 

beantworten. Al l,ardings wird man "uch bei kankret,an Beispielen 

aft nicht llb,ar Vermutungen hinauskamm,an. Im falgend,an versuchs 

ich, ,ainig" Aspekte des Verhältnisses van )hansch und Ti"r aus 

v"rschiedenen Aussagen und Varstellungen der Manusmrti zu 

erheben. Dall damit nur bescheidene Schlußfalgerungen fllr die 

..,irklichkeit "ullerhalb der narmativen und liter„rischen Ebens 

zu zl,ahen sind, sallte durch die,ae grunds.!ltzlichen 

Uherl,agungen v,ardeutlicht w,arden 

2 M,ansch und Ti,ar in der Manusmrti 

2.1 Kasmaganle 

Die Auffas,;ung van der grunds.litzlichen Einheit d,ar Schl:lpfung 

gilt als ch"r"kt„rl<atisch f\lr d"n Hinduis;m""'· B Zwisch"n d"n 

LehF!wP.sen 1 !!llt sich F.! i TIP- Ahstufunp:, 

lli" Sc,hllpfunp: wird seit 

.!llt„ster Zelt „Js aq!""isch„ JHnh„it van Gott b„w 

M,ansch und N"tur hE>p:rlffen. 

Im ,arst,an K"pitel der M1!1nusmr+ 1 WFTriF.!TI 

Gl:ltt„rn, 

hsrsit<1 

in d"n vedischen Schr1ft„n "nth„Jt,an,a SchMpfungsvarst„ll11ngsn 

knmpillert. zw„1m,,l find„n ,;Ich d1" Jllene;ch,an inlllittsn „1n„r 

Auf„.!lhlunp: e 1 nzP lner Tierl'!lrt.P.n. 11.-anu 1,39f listet 

C.eschMpfe 1n dl„ssr ll,alhsni□lge „uf: "Ktwnaras C= 111„s.,.,, rl1<! 

halb lilPnsch und t,,,Jb T1Pr sindl, Af f „ n, 

Vagel„rten, Vieh, Wild uTid 111„nsch"n und ll1'11btl,are mit zw<!I 

Zlllhnre1h,::.n 1 \iUr�r, MJ111den unci M□tt.en, LMuse, Filiep;P.n 1 'ilnn::u::!n 

und alle bF.! i [3F.!nciF.!n unrl �t.ech�ndF.!n 1 ns!Ellkt.en und v1=1rschiF.!rl!!.!nF! 

Arten van unb„wPgl ich,an (Lsbewes�n). " Im 

Kli,ssifizterung van G,aschlipfen hinsichtlich lhr"r Gratmrt f„ft 

M"nu 1, 4:-l falsrande, L<>h"w"sen, dt" 1'US Pin""' Jllntt<'rl„ib J'l"bcr�n 

w�rrlen, ZUS.Flm�n Vieh, 1111 ld, 1<,n1btl„r,a lllit 21"<'1 Zahnreth„n, 
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rllll'!"-sas, pisacas (beide sind d!imonische Wesen> und Menschen. 

In diesem Zusammenhang sei auch auf die Beschreibung der 

Nahrungskette in Kanu 5, 29 hingewiesen, wo das Bewegungslose 

als Nahrung des Beweglichen, Tiere ohne Fangz!ihne als Nahrung 

derer mit Fangz!ihnen, die ohne H!!.nde als Nahrung derer, die 

H!!.nde besitzen, die Ängstlichen als Nahrung der Mutigen 

bezeichnet werden. Es ist bemerkenswert, daß Menschen hier als 

Tiere, die H!!.nde besitzen, in den Blick kommen. 

2.2 Tierische Existenz im Geburtenkreislauf 

Die hinduistische Wiedergeburtslehre bindet alle Lebewesen in 

den großen Zyklus von Leben, Tod und Wiedergeburt ein. Das 

individuell erworbene Karma bestimmt die Qualit!!.t der 

jeweiligen Wiedergeburt und erkl!irt die Ungleichheit der 

Lebewesen. Auch die Vorstellung vom Geburtenkreislauf gründet 

auf der prinzipiellen Einheit der Schöpfung. 

Kanu 12,1-82 beinhaltet allgemeine Betrachtungen Uber den 

Geburtenkreislauf und verschiedene Systeme der Wiedergeburt. 9

)(an kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß Passagen aus 

verschiedenen Quellen gesamme 1 t und tei 1 weise ohne Obergänge 

aneinandergereiht wurden. 10 Die Einteilung der Taten in 

mentale, verbale und körperliche oder nach den Qualit!!.ten GUte 

<siLt.tYa>, Leidenschaft <x:;:ua;;;> und Finsternis <ta111as> sowie 

die Angabe der diesen Taten entsprechenden Wiedergeburten, ist 

nit einer Bewertung der tierhaften Existenz verbunden. So wird 

ein Mensch durch schlechte mentale Handlungen in einer 

niederen Kaste, durch schlechte verbale Handlungen als Vogel 

oder als Tier wiedergeboren <Kanu 12, 9>. In dem System, das 

die Taten nach GUte, Leidenschaft und Finsternis 

kategorisiert, !Uhren nur die niedrigsten, t.amashaften Taten 

zu einer Wiedergeburt als Tier. Tamas besteht in Unwissenheit 

<Kanu 12, 26), in allem, was mit Täuschung verbunden ist und 

nicht mit dem Verstand erfaßt werden kann <Manu 12,29>. Je 

nach dem Grad der tamashaften Tat werden drei Stufen der 

Wiedergeburt in Aussicht gestellt. Auf der untersten Ebfne 

sind Pflanzen, WUrmer und Maden, Fische, Schlangen, 

Schildkrl:lten, Vieh, Schakale angesiedelt <Kanu 12, 42>; auf der 

lllttleren Stufe befinden sich Elephanten, Pferde, 
�­
Sudras, 
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Barbaren, L6wen, Tiger und Eber (12, 43>; als höchste durch 

:!.A.!l!A�hafte Taten hervorgebrachte Existenzformen werden Dämonen 

und verachtete Menschengruppen genannt (12,44). 

Ein weiteres, von den bisher erwähnten unabhängiges System 

listet verschiedene Typen des Diebstahls auf und bezieht sie 

auf eine spezifische Form der Wiedergeburt als Tier. Auf die 

Frage nach einer logischen Beziehung zwischen dem Gestohlenen 

und der tierischen Wiedergeburt gibt es keine allgemeingUltige 

Antwort. Ein Bezug zwischen Korndiebstahl und der Wiedergeburt 

als Ratte <Kanu 12,62> läßt sich leicht erkennen, während die 

Verbindung von Leinen und Frosch oder Seide und Rebhuhn <Kanu

12,64> willkUrlicb erscheint. 

Ist nun aus der Zuordnung von Tieren zu bestimmten Arten

schlechten Verhaltens eine Bewertung einzelner Tiergattungen 

bzw. der tierhaften Existenz schlechthin abzulesen? Verglichen 

mit der menschlichen Existenzform ist die tierische Existenz 

eindeutig als 

Lebensformen 

minderwertig eingestuft. Von den menschlichen 

am nächsten. Wie
,,,_ 

stehen ihr Sudra und Barbar 

innerhalb der Menschenwelt, so scheint es auch im Tierreich 

Abstufungen zu geben. 

Aussagen Uber die 

Im einzelnen ist es aber kaum möglich, 

machen. Der Text 

Bewertung einer bestimmten Tierart 

wirkt teilweise fast enzyklopädisch: 

zu 

Die 

Verfasser scheinen das zoologische Wissen der Zeit mit einer 

gewissen Freude an der systematischen Entfaltung 

wiederzugeben. 

Als Fazit Hißt sieb festhalten, daß die tierhafte Existenz 

nicht erstrebenswert ist. Obwohl von einer fundamentalen 

Einheit der Lebewesen im Geburtenkreislauf auszugehen ist, 

lassen sich eindeutig mit Wertungen verbundene Unterschiede 

feststellen. Die Lebewesen werden als grundsätzlich 

zusammengeh6rig, aber nicht als gleichwertig betrachtet. 11

2.3 Speisevorschriften 

Im 5. Kapitel der Manusmrti finden sich Speisevorschriften, 

besonders ausfUhrlich sind die Regeln fUr Fleiscbgenuß und 

Fleischverzicht <5,27-56). Der Text läßt ein Nacheinander 

geschichtlicher Entwicklungsstufen deutlich erkennen. 12
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Manu 5, 5-25 enth!ll t Vorschriften über verbotene und erlaubte 

Speisen, Fleischgenuß wird in diesem Zusammenhang als 

selbstverst!lndlich vorausgesetzt. Manu 5,27-44 spiegelt eine 

Phase der Auseinandersetzung zwischen rechtmäßiger Tierttltung/ 

Fleischgenuß und Ttltungsverbot/Vegetarismus. Die 

Gelegenheiten, bei denen Fleisch verzehrt werden darf, werden 

immer st!lrker eingeschr!lnkt. In Kanu 5, 27 genügt die 

Besprengung des Fleisches mit Wasser oder der bloße Wunsch von 

Brahmanen, das vorschriftsmäßige Handeln (im Ritus> und die 

Lebensgefahr. Der Fleischverzehr wird legitimiert mit dem 

Hinweis auf die natürliche, durch den Schtlpfergott Prajapati 

begründete Nahrungskette <Manu 5,29>. 13 Manu 5,41 schr!lnkt das 

Verletzen von Tieren <h1�s�> und den Fleischgenuß auf die 

rituellen Anl!lsse Gastmahl, Opfer und Manenopfer ein. Diese 

vom Veda vorgeschriebene Gewalt gegen Tiere wird zur a.bi:qis.ii, 

zur "Nicht-Verletzung", 

Beschreibung der Folgen 

l!lßt sich erkennen, daß 

magisch-ritualistischen 

erklärt <Manu 5, 44). Aus der 

des unrechtm!lßigen Fleischgenusses 

die Wurzeln der a.hi�i in einem 

Lebenstabu zu suchen sind. 14 Wer 

unvorschriftsm!lßig Fleisch ißt, wird nach dem Tod von seinen 

Opfern verzehrt <Manu 5,33>; der Ttlter eines Tieres wird 

entsprechend der Anzahl der Haare seines Opfers in zukünftigen 
Geburten eines gewaltsamen Todes sterben (5,38). 

Liegt in Manu 5,27-44 die Betonung auf dem vorschriftsmäßigen, 

im Veda begründeten Fleischverzehr, so steht 5,45-55 im 

Widerspruch zu 

Fleischverzicht 

dieser 

als ein 

Auffassung. 

Aspekt einer 

Es wird 

umfassenden 

vtl l liger 

a.bi�ii 
gegenüber allen Lebewesen gefordert. Als Schlächter gilt nicht 

nur der, der ein Tier ttltet, sondern auch der, der es zul!lßt, 

der Fleisch kauft und verkauft, der es kocht, serviert und ißt 

<5,51>. Wer das Wohl des Ganzen <aller Lebewesen> wünscht, 

erlangt unendliches Glück (5, 46). Movens für den 

Fleischverzicht scheint nicht mehr nur die Angst vor der 

Umkehrung der Verhältnisse nach dem Tod zu sein,15 sondern die 

Sorge um das Wohl aller Wesen ist der Weg zum eigenen Glück. 
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Manu 10, 63 erklärt ahil!15ii zur gemeinsamen Pflicht der vier 

Gesellschaftsklassen. Diese Aussage ktlnnte als Abschluß einer 

Entwicklung betrachtet werden, in deren Verlauf das Ideal des 

Weltentsagers, ahi�sä, über die Vermittlung des 

Brahmanenstandes auf die gesamte indische Gesellschaft 

ausgedehnt wurde. 16 Der in Manu 5,45-55 propagierte 

Vegetarismus ist dann der wohl populärste, aber nicht der 

einzige Aspekt der o.h1�i. 

Beim Verlassen seines Hauses sichert der Asket allen Lebewesen 

Furchtlosigkeit zu <Manu 6,39). In Hinkunft müssen sie von ihm 

keine Verletzung fürchten. Für den Asketen bedeutet das unter 

anderem, Tag und !lacht den Boden sorgfältig zu betrachten, um 

die Lebenwesen zu bewahren <Manu 6,68). Zumindest theoretisch 

scheint heute gültiger Tierschutz überboten, wenn :Kanu 8,286 

das Schlagen von Menschen und Tieren gleichermaßen mit 

Geldstrafen entsprechend dem zugefügten Schmerz belegt. Im 11. 

Kapi te 1 der Manusm:rt i werden verschiedene Verbrechen 

klassifiziert. Das Ttlten von Esel, Pferd, Kamel, Wild, 

Elephanten, Ziege, Schaf, Fisch, Schlange oder Büffel 

degradiert den Täter zum Angehtlrigen einer Mischkaste (11, 69). 

Das Ttlten von Würmern, Maden und Vtsgeln macht wie 

Diebstahl von Obst, Brennholz oder Blumen unrein Cll,71>. 

der 

Die 

hier mit "ttlten" wiedergegebenen Sanskri tverben Yo.d.h und ho.n 

werden in gleicher Weise für das absichtliche und 

unabsichtliche Ttlten von Menschen verwendet CManu 11,55.67.90. 

127>. Ermordung scheint hier, im Gegensatz zum deutschen 

Wortgebrauch, kein "Privileg" des Menschen zu sein. Die Tötung 

oder Ermordung von Tieren kann durch verschiedene Bußen, 

hauptsächlich durch Fastenübungen oder durch Geschenke an 

Brahmanen, gesUhnt werden CManu 11, 132ff>. 

Manu 11,132 schreibt für die Tötung von Katze, Ichneumon, 

blauem Holzhäher, Frosch, Hund, lguana, Eule, Krähe dieselbe 

Buße wie für die Ttltung eines Sudra vor. Die Kommentare 

sind sich nicht einig darüber, ob diese Rechtsmeinung im Fall 

der absichtsvollen Tötung eines der genannten Tiere oder nur 

bei der gleichzeitigen Tötung aller gültig ist. 



- 47 -

Obwohl die Bewertung der Tiertötung innerhalb der Manusmrti 

und in den Kommentaren unterschiedlich ausfällt, besteht 

zwischen dem Töten von Menschen und Tieren kein prinzipieller, 

sondern ein gradueller Unterschied. Eine besondere Stellung 

nimmt der Kuhmord <govadha> ein, auf den im nächsten Punkt 

noch eingegangen wird. 

2.5 Die Sonderstellung der Kuh 

Die Heiligkeit der Kuh, die vielfach als typisch hinduistisch 

angesehen wird, scheint sich aus der Verbindung von ahiJ:\1-sÖ:­

Ideal und der großen Bedeutung des Rindes in vedischer Zeit 

entwickelt zu haben. 17 Die einzigartige Stellung der Kuh ist in

verschiedenen Passagen der Manusmrti deutlich zu erkennen. 

Eine besondere Verehrung der Kuh wird von demjenigen erwartet, 

der das Vedastudium vollendet hat. An einem ErdhUgel, einer 

Kuh, einem Götterbild, einem Brahmanen, Schmelzbutter, Honig, 

einer Kreuzung und bekannten Bäumen soll er vorbeigehen, indem 

er ihnen seine rechte Seite zuwendet <Manu 4,39). Nie soll er 

den Lehrer, der ihn initiiert hat, Vater, Mutter, einen 

(anderen> Lehrer, Brahmanen, KUhe oder irgendeinen, der Askese 

betreibt, verletzen <Kanu 4,162). 

Einzigartig im Vergleich mit anderen Tieren ist die Rolle, die 
KUhen in den Bußbestimmungen fUr Brahmanenmörder zugedacht 

ist. Ein Teil der Reinigung kann darin bestehen, Gutes fUr 

KUhe und Brahmanen zu tun <Manu 11,79). Ver ohne zu zögern das 

Leben fUr Brahmanen oder KUhe hingibt, ist von der Todschuld 

befreit; dasselbe gilt fUr den, der das Leben einer Kuh oder 

eines Brahmanen rettet <Kanu 11,80). 

Das Töten bzw. Ermorden einer Kuh wird an der ersten Stelle 

der Gruppe upapö:taka, "kleinere Vergehen", die zum Verlust der 

Kastenzuge hör igkei t fUhren, genannt <Manu 11, 60). Andere 

Vergehen dieser Art sind beispielsweise Verstoßung von Lehrer, 

Mutter, Vater (11, 60>, Korndiebstahl oder aber das Töten von 

Frauen und Angehörigen der nicht brahmanischen 

Gesellschaftsklassen (11,67). Die SUhne der Kuhtötung dient 

als Muster fUr die SUhne dieser "kleineren Vergehen". 
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3 Zusammenfassung 

Zu den fünf täglichen Opfern des Haushalters gehört das 

Nahrungsopfer 

dieses Opfers 

an die Lebewesen (Manu 3,70). Als Empfänger 

<blli:itay1:1in.a> können nach Xa.nu 3, 92 Hunde, 

Kastenlose, Angehörige der niedrigsten Kaste, die, die von 
Krankheiten als Folge früherer Schuld geplagt werden, Krl:lhen 

und WUrmer bzw. 1 nsekten genannt werden. In ihnen ehrt der 

Haushalter die Lebewesen. 

Diese Praxis ist ein Ausdruck der Auffassung, daß der Mensch 

ein Lebewesen unter anderen ist und kein prinzipieller 

Unterschied zwischen Mensch und Tier besteht. Die Xa.nuslllfti 

11:lßt aber keinen Zweifel daran, daß tierhafte Existenzformen 

im Vergleich mit dem Menschen als minderwertig zu betrachten 

sind. Tierhafte Existenzformen sind auf schlechtes Karma 

zurückzuführen und bestenfalls mit 

Barbar vergleichbar. 

,,_

dem Leben als Sudra oder 

Vegetarismus als Aspekt einer umfassenden o.hi1?5ii wurzelt in 

der Angst, sich durch Verletzung von Leben selbst zu 

schädigen. Ahi!Jl5� vermag aber als sich verselbstl:lndigender 

Wert ethische Motivationen an sich zu binden, die das Wohl 

aller Lebewesen zum Ziel haben. Es bedarf in der Jllanus:mrti 

keiner besonderen Erklärung, daß die Tötung von Tieren gesUhnt 

werden muß. Im Hintergrund dieser Vorschriften steht wohl 

dasselbe Lebenstabu, das zum Entstehen des Vegetarismus 

führte. Im Zusammenhang mit der Tiertötung wird deutlich, daß 

die Kuh bereits in der Jllanuslllft i die erste Stelle unter den 

Tieren einnimmt. 

Abschließend soll festgehalten werden, daß mit der Auffassung 

von der grundsätzlichen Einheit der Lebewesen und dem Ideal 

der abi'!15ä in der Manusmrti Ansätze greifbar sind, die fUr die 

Kultivierung der Achtung und Ehrfurcht vor allen Lebewesen 

offenstehen. Die praktische Relevanz und Verbreitung der 

Manuslllfti haben wohl auch dozu beigetrogen, daß diese Holtung 

im Lauf der Zeit das Bild des Hinduismus wesentlich geprägt 

bot. 
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Dharma ist abzuleiten von der Vurzel 
bewahren”. Hindus bezeichnen ihre Rtenßiuu a i» vaua
dlbarma (= "ewiger dharma").

Vgl. z B. K. MYLIUS, Wörterbuch Sanskrit-Deutsch, Leipzig 
1975. Zur Bedeutung ven dharma vgl . auch P. HACKER, Dharma 
im Hinduismus: Zeitschrift für Missionswissenschaft und 
Religionswissenschaft 49 (1965) 93-106 (=ders., Kleine 
Schriften, hrsg. v. L.SCHM 1THAUSEN (G1asenapp-St1 ftung 
15), Wiesbaden 1970, 496-509) und H . v.ST I ETENCRON , Zur 
Theorie von Ordnung und Strafe in alten Indien, in: 
Entstehung und Wandel rechtlicher Traditionen, hrsg v. 
W. Fl KENTSCHER ua., München 1960, 541-543.

3 Vgl. J. D M DERRETT, Dharmasastra and Juridical Literature 
(A History of Indian Literature, Part of Vol. IV), 
Wiesbaden 1973, 2.

5

6

7

Die hervorragende Stellung der Manusmrtl läßt sich u.a. an 
der Zahl der Kommentare aus den verschiedensten Gegenden 
Indiens ahlesen Ihr Einfluß reicht auch über die Grenzen 
Indiens hinaus, vgl. dazu M. W1NTERNITZ, Geschichte der 
indischen Literatur 3, Leipzig 1920, 494; PV. KANE. 
History of Dharmasästra (Ancient and Mediaeval Religious 
and Civil Law In India) 1/1 (Government Oriental Series 
Class B, No. 6), Poona ^1966, 345. Als Beispiel für die 
ungebrochene Wertschätzung der Manusmrtl bls ins 20. Jhdt. 
sei ein indischer Autor aus den Jahr 1937 zitiert: "Manu 
has determined Hindu conduct for all t 1 roe" (V. RAGHAVAN, 
The Manu SamhltS, In: The Cultural Heritage of India II. 
Itihasas, Puranas, Dharma and other ^Astras, hrsg v. S K. 
DE u a., Calcutta Reprint 1969, 335).

Vgl. Manu 2,6.

Vgl. ST1ETENCRON, Ordnung 537.

Dharmasastra 302.

8 Vgl z. B, K. ME1S1G, Die Einheit der Schöpfung Mensch und 
Umwelt im Hinduismus, in: Wie sollen wir mit der Schöpfung 
umgehen? Die Antwort der We 1tre11g 1onen, hrsg. v. A.Th. 
KHOURY u. P. HVNFRMANN, Freiburg iE. 1967, 28 59 . Völlig 
konträr zur vorherrschenden Meinung betont R.
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